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52/66. Israelische Siedlungen in dem besetzten palästinen- 2. fordert Israel auf, die De-jure-Anwendbarkeit des
sischen Gebiet einschließlich Jerusalems und in Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von
dem besetzten syrischen Golan Zivilpersonen in Kriegszeiten auf das besetzte palästinensi-

Die Generalversammlung,

geleitet von den Grundsätzen der Charta der Vereinten
Nationen und in Bekräftigung der Unzulässigkeit des gewalt-
samen Gebietserwerbs,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen,
namentlich die aufihrer zehnten Sondertagung verabschiede-
ten Resolutionen, sowie auf die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats, namentlich die Resolutionen 242 (1967)
vom 22. November 1967, 446 (1979) vom 22. März 1979, 465
(1980) vom 1. März1980 und 497 (1981) vom 17. Dezember
1981,

erneut erklärend, daß das Genfer Abkommen vom 12. Au-
gust 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten auf55

das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich Jerusalems
und den besetzten syrischen Golan Anwendung findet,

im Bewußtseindes in Madrid eingeleiteten Nahost-Frie-
densprozesses und der zwischen den Parteien erzielten
Übereinkünfte, insbesondere der Grundsatzerklärung vom
13. September 1993 über Regelungen betreffend eine vorläufi-
ge Selbstregierung und des Interimsabkommens vom56

28. September 1995 über das Westjordanland und den Gaza-
streifen , 52/67. Israelische Praktiken, die die Menschenrechte des57

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnisüber den
Beschluß der Regierung Israels, die Siedlungstätigkeit,
namentlich den Bau der neuen Siedlung am Dschebel Abu
Ghneim, unter Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht, die Die Generalversammlung,
einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen und die
zwischen den Parteien erzielten Übereinkünfte wiederauf-
zunehmen,

insbesondere ernsthaft besorgtüber die gefährliche nen der Menschenrechtskommission,
Situation, die durch die Handlungen der illegalen, bewaffneten
israelischen Siedler in dem besetzten Gebiet hervorgerufen
wurde, wie sie durch das Massaker an palästinensischen
Gottesdienstbesuchern durch einen illegalen israelischen
Siedler am 25. Februar 1994 in Al-Khalil veranschaulicht
wird,

Kenntnis nehmendvon dem Bericht des Generalsekretärs ,58

1. erklärt erneut, daß die israelischen Siedlungen in dem kretärs ,
palästinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems und in dem
besetzten syrischen Golan unrechtmäßig sind und ein Hinder-
nis für den Frieden und die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung darstellen;
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sche Gebiet einschließlich Jerusalems und den besetzten
syrischen Golan zu akzeptieren und sich genauestens an die
Bestimmungen des Abkommens, insbesondere des Artikels 49,
zu halten;

3. verlangt die vollständige Einstellung des Baus der
neuen Siedlung am Dschebel Abu Ghneim und der gesamten
israelischen Siedlungstätigkeit in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet einschließlich Jerusalems und in dem besetzten
syrischen Golan;

4. unterstreichtdie Notwendigkeit der vollinhaltlichen
Durchführung der Resolution 904 (1994) des Sicherheitsrats
vom 18. März 1994, in der der Rat unter anderem die Besat-
zungsmacht Israel aufgefordert hat, auch weiterhin Maß-
nahmen zu beschließen und durchzuführen, so unter anderem
auch die Beschlagnahmung von Waffen, mit dem Ziel,
rechtswidrige Gewalthandlungen seitens der israelischen
Siedler zu verhindern, und in der er gefordert hat, daß Maß-
nahmen ergriffen werden, um die Sicherheit und den Schutz
der palästinensischen Zivilpersonen in dem besetzten Gebiet
zu gewährleisten.

69. Plenarsitzung
10. Dezember 1997

palästinensischen Volkes in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet einschließlich Jerusalems beein-
trächtigen

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen,
einschließlich derjenigen, die auf ihrer zehnten Notstands-
sondertagung verabschiedet wurden, sowie auf die Resolutio-

eingedenkder einschlägigen Resolutionen des Sicherheits-
rats, zuletzt Resolution 904 (1994) vom 18. März 1994 und
Resolution 1073 (1996) vom 28. September 1996,

nach Behandlungder Berichte des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten
Gebiete beeinträchtigen , sowie der Berichte des Generalse-59

60

im Bewußtseinder Verantwortung der internationalen
Gemeinschaft für die Förderung der Menschenrechte und die
Gewährleistung der Achtung des Völkerrechts,

in Bekräftigungdes Grundsatzes der Unzulässigkeit des
gewaltsamen Gebietserwerbs,

erneut erklärend, daß das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
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zeiten auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten und unter61

Jerusalems und andere seit 1967 von Israel besetzte arabische Zuwiderhandlung gegen die einschlägigen Resolutionen des
Gebiete Anwendung findet, Sicherheitsrats ergriffen hat, unrechtmäßig sind und keine

unter Hinweisauf die am 13. September 1993 in Washing-
ton erfolgte Unterzeichnung der Grundsatzerklärung über
Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung durch 2.verlangt, daß die Besatzungsmacht Israel alle Prakti-
die Regierung des Staates Israel und die Palästinensische ken und Handlungen unterläßt, die die Menschenrechte des
Befreiungsorganisation und die darauffolgenden Durch- palästinensischen Volkes verletzen;62

führungsabkommen, namentlich das am 28. September 1995
in Washington unterzeichnete Interimsabkommen über das
Westjordanland und den Gazastreifen ,63

Kenntnis nehmendvom Abzug der israelischen Armee aus und Gütern in dem Gebiet, namentlich die Aufhebung der
dem Gazastreifen und dem Gebiet von Jericho, im Einklang Beschränkungen für die Einreise nach und die Ausreise aus
mit den von den Vertragsparteien geschlossenen Abkommen, Ost-Jerusalem, und die Bewegungsfreiheit im Verkehr mit den
und von der Einsetzung der Palästinensischen Behörde in übrigen Teilen der Welt zu gewährleisten;
diesen Gebieten,

sowie Kenntnis nehmendvon der Rückverlegung der mit den geschlossenen Abkommen die Freilassung aller noch
israelischen Armee aus sechs Städten im Westjordanland, willkürlich in Haft oder in Strafgefangenschaft befindlichen

besorgtüber die anhaltende Verletzung der Menschenrech-
te des palästinensischen Volkes durch die Besatzungsmacht 5.fordert die Besatzungsmacht Israelauf, bis zur
Israel, insbesondere über die Anwendung der kollektiven Ausdehnung der Regelungen betreffend die Selbstregierung
Bestrafung, die Abriegelung von Gebieten, die Annexion und auf das übrige besetzte Gebiet alle Grundfreiheiten des
die Errichtung von Siedlungen, sowie über die Maßnahmen, palästinensischen Volkes vollständig zu achten;
die Israel nach wie vor zur Änderung des Rechtsstatus, der
geographischen Beschaffenheit und der demographischen
Zusammensetzung des besetzten palästinensischen Gebiets
einschließlich Jerusalems ergreift,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis insbesondereüber
die Abriegelung des besetzten palästinensischen Gebiets
einschließlich Jerusalems durch die israelischen Behörden, was
die Bewegungsfreiheit von Personen und Gütern verhindert
und große wirtschaftliche und soziale Härten verursacht und Die Generalversammlung,
gegen das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten und die zwischen
den beiden Seiten geschlossenen Abkommen verstößt,

überzeugtvon der positiven Wirkung einer vorübergehen- Gebiete beeinträchtigen ,
den internationalen beziehungsweise ausländischen Präsenz in
dem besetzten palästinensischen Gebiet auf die Sicherheit und
den Schutz des palästinensischen Volkes,

denjenigen Ländernihren Dankfür ihren positiven Beitrag
bekundend, die sich an der Vorübergehenden internationalen
Präsenz in Hebron beteiligt haben,

überzeugtvon der Notwendigkeit der vollinhaltlichen sowie unter Hinweisauf ihre früheren einschlägigen
Durchführung der Resolutionen 904 (1994) und 1073 (1996) Resolutionen, zuletzt Resolution 51/135 vom 13. Dezember
des Sicherheitsrats, 1996,

1. stellt fest, daß alle Maßnahmen, welche die Besat- nach Behandlungdes Berichts, den der Generalsekretär
zungsmacht Israel in dem besetzten palästinensischen Gebiet gemäß Resolution 51/135 vorgelegt hat ,
einschließlich Jerusalems unter Verletzung der einschlägigen
Bestimmungen des Genfer Abkommens vom 12. August1949
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Gültigkeit besitzen und daß diese Maßnahmen sofort ein-
zustellen sind;

3. unterstreicht die Notwendigkeit, die territoriale
Unversehrtheit des gesamten besetzten palästinensischen
Gebiets zu erhalten und die Bewegungsfreiheit von Personen

4. fordert die Besatzungsmacht Israelauf, im Einklang

Palästinenser zu beschleunigen;

6. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung über die Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten.

69. Plenarsitzung
10. Dezember 1997

52/68. Der besetzte syrische Golan

nach Behandlungder Berichte des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten
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zutiefst besorgt darüber, daß sich der seit 1967 besetzte
syrische Golan nach wie vor unter israelischer militärischer
Besetzung befindet,

unter Hinweisauf die Resolution 497 (1981) des Sicher-
heitsrats vom 17. Dezember 1981,
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unter Hinweisauf ihre früheren einschlägigen Resolutio-
nen, in denen sie Israel unter anderem aufgefordert hat, seine
Besetzung der arabischen Gebiete zu beenden,

erneutdie Unrechtmäßigkeit des israelischen Beschlusses
vom 14. Dezember 1981bekräftigend, den besetzten syrischen
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